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§ 13 NO WFG 2005 Vorzeitige
Beendigung des

Forderungsverhaltnisses

NO WFG 2005 - NO Wohnungsférderungsgesetz 2005

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.05.2018

(1) Vor Zuzahlung von Darlehensbetragen oder Zuschussen ist die Zusicherung zuwiderrufen, wenn der
Forderungswerber die vorgesehenen Bedingungen nicht erfullt.

(2) Die Landesregierung hat die Forderung zukindigen, wenn ein Kindigungsgrund gegeben ist. Zuschisse und
geleistete Subjektforderungen kénnen ab Eintritt des Kiindigungsgrundes zurlckgefordert werden. Die Riickzahlung ist
so zu gestalten, dass soziale Harten vermieden werden.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 13 NÖ WFG 2005 Vorzeitige Beendigung des Förderungsverhältnisses
	NÖ WFG 2005 - NÖ Wohnungsförderungsgesetz 2005


